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	Schwerpunktthema
	Das sind typische Lernfelder
	Gutes Know-how vorhanden?

	Grundsätze der Verarbeitung
	Beschäftigen Sie sich mit den sich aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO ergebenden Grundsätzen. Diese gelten für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten und müssen insofern immer beachtet werden. Vollziehen Sie nach, was es mit den einzelnen Grundsätzen auf sich hat. 
	|_| Ja |_| Nein

	Rechtsgrundlagen
	Ein Verarbeiten personenbezogener Daten ohne eine Rechtsgrundlage, sprich eine Verpflichtung oder Erlaubnis, ist unzulässig. Arbeiten Sie die einzelnen Rechtsgrundlagen aus Art. 6 Abs. 1 DSGVO durch. Die dort enthaltenen Rechtsgrundlagen sind abschließend, sodass Sie sich gut mit den Voraussetzungen auskennen sollten.
	|_| Ja |_| Nein

	Einwilligungen
	Von besonderer Bedeutung sind hier die Vorgaben aus Art. 7, 8 und 4 Nr. 11 DSGVO. Geht es um Einwilligungen im Beschäftigungsverhältnis, kommt § 26 Abs. 2 BDSG hinzu. Arbeiten Sie die einzelnen Vorschriften durch. Das geht am besten mit Fachbüchern bzw. mit aktuellen Gesetzeskommentaren.
	|_| Ja |_| Nein

	Beschäftigtendatenschutz
	Hier kann es wichtig sein, dass Sie Ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen. So halten deutsche Bundesgerichte (z. B. Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht) nach entsprechenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs § 26 Abs. 1 Satz 1 für europarechtswidrig. Damit ist er nicht mehr anwendbar. Die Lösung: Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO (Verarbeitung zu Vertragszwecken) kann auch im Beschäftigungsverhältnis als Rechtsgrundlage dienen.
	|_| Ja |_| Nein

	Betroffenenrechte allgemein
	Machen Sie sich mit den für alle Betroffenenrechte relevanten Rahmenbedingungen vertraut. Die wichtigste Hausnummer ist hier Art. 12 DSGVO. Sie sollten bestens dazu Bescheid wissen, wer ein solches Recht wie geltend machen kann und wie Ihr Unternehmen dem nachkommen muss. Auch ist wichtig, welche Fristen gelten oder dass ein Betroffener identifiziert werden muss.
	|_| Ja |_| Nein

	Informationspflichten
	Hier geht es insbesondere um Art. 13 und 14 DSGVO. Zu den Rahmenbedingungen und den konkreten Anforderungen sollten Sie auskunftsfähig sein. Auch ist für Sie wichtig zu wissen, worauf es aus Sicht der Aufsichtsbehörden ankommt, etwa die leichte Verfügbarkeit von Informationen, deren Verständlichkeit und Vollständigkeit.
	|_| Ja |_| Nein

	Recht auf Auskunft und Löschung
	Diese Rechte klingen zunächst nicht besonders anspruchsvoll. Doch der Teufel steckt hier im Detail. So sollten Sie sich damit auskennen, in welchem Umfang Auskunft gegeben werden muss, welche Informationen verweigert werden können und wie eine Auskunft bereitgestellt werden kann. Auch beim Löschen gibt es viele rechtliche Stolperfallen. Umso wichtiger ist, dass Sie sich mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen, beispielsweise unter Zuhilfenahme eines Gesetzeskommentars zur DSGVO.
	|_| Ja |_| Nein

	Erstellung und Umsetzung von Löschkonzepten
	Zwar ist das Festlegen von Löschfristen und die Umsetzung der Löschung Sache des Verantwortlichen bzw. der zuständigen Abteilungen Ihres Unternehmens. Jedoch werden Sie häufig um Rat gefragt werden. Beschäftigen Sie sich also mit den einschlägigen Rahmenbedingungen bzw. mit den Sichtweisen der Datenschutzaufsichtsbehörden.
	|_| Ja |_| Nein

	Datenschutzfreundliche Gestaltung von Verarbeitungen
	Hier geht es um „Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellungen“, sprich um die Vorgaben aus Art. 25 DSGVO. Machen Sie sich damit vertraut, worauf es ankommt. So zum Beispiel, dass die Umsetzung Sache des Verantwortlichen ist und gerade nicht des Herstellers oder Anbieters eines Produkts oder einer Datenverarbeitung.
	|_| Ja |_| Nein

	Technisch-organisatorische Schutzmaßnahmen
	Die sich aus Art. 32 DSGVO ergebenden Anforderungen sind für jede Verarbeitung wichtig. Wird hier gepatzt oder sind die Maßnahmen unzureichend, kann es leicht zu Datenschutzverstößen oder Datenpannen kommen. Beschäftigen Sie sich mit den einzelnen Anforderungen und Zielen. Dabei sollten Sie beispielsweise auch ein Auge auf Art. 32 Abs. 2 DSGVO haben. Der schreibt Risikoorientierung ausdrücklich vor. Lehrreich können hier auch Tätigkeitsberichte von Aufsichtsbehörden sein, denn oft führen unzureichende Maßnahmen zu Datenschutzverstößen.
	|_| Ja |_| Nein

	Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
	Setzen Sie sich mit den Rahmenbedingungen in Art. 35 DSGVO auseinander. Dabei sollten Sie auch ein Auge auf die Veröffentlichungen von Aufsichtsbehörden für den Datenschutz haben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist etwa die zur Erfüllung von Art. 35 Abs. 4 DSGVO erstellte „DSFA-Muss-Liste“ der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden. Diese enthält Verarbeitungen, die regelmäßig eine DSFA erfordern.
	|_| Ja |_| Nein

	Datenpannen
	Damit Sie im Fall der Fälle schnell und gut beraten können, sollten Sie sich in diesem Bereich gut auskennen. Beschäftigen Sie sich damit, was Art. 33, 34 DSGVO vorschreiben. Wichtig ist etwa, wann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erforderlich ist und wann Betroffene über das Passierte informiert werden müssen. Zudem kann es wichtig sein, dass Sie wissen, wie die in Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DSGVO erwähnte 72-Stunden-Frist zu berechnen ist.
	|_| Ja |_| Nein

	Videoüberwachung
	Aktualisieren Sie Ihr Wissen rund um das Thema Videoüberwachung. Hierzu können Sie in vielen Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden Fälle aus der Praxis finden. Schauen Sie sich zudem die Rahmenbedingungen an. Dabei ist wichtig: § 4 BDSG wird als nicht europarechtskonform angesehen. Insofern muss sich die Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO ergeben. Meist wird hier auf das überwiegende berechtigte Interesse gesetzt (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO). Arbeiten Sie durch, wie eine entsprechende Prüfung bzw. Abwägung erfolgen muss.
	|_| Ja |_| Nein

	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
	Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist ein wichtiges Arbeitsmittel für Sie. Damit es auch brauchbar ist, muss es inhaltlich passen und aktuell sein. Beschäftigen Sie sich mit den Rahmenbedingungen aus Art. 30 DSGVO und den Anforderungen an die verschiedenen Verzeichnisse.
	|_| Ja |_| Nein

	Auftragsverarbeitung
	Art. 28 DSGVO wird Ihnen als zentrale Vorschrift bestimmt geläufig sein. Doch kennen Sie sich auch mit den Details aus? Arbeiten Sie am besten mit einem Gesetzeskommentar die einzelnen Anforderungen durch.
	|_| Ja |_| Nein

	Datentransfers
	Kapitel V der DSGVO macht Vorgaben dazu, wenn es zur Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU kommt. Prüfen Sie kritisch, inwieweit Ihr Wissen hier auf aktuellem Stand ist. Schauen Sie dazu auch in die Tätigkeitsberichte der Aufsichtsbehörden.
	|_| Ja |_| Nein

	Marketing und Newsletter
	Werbung ist für jedes Unternehmen wichtig. Daher ist es entscheidend, dass Sie auch hier gut beraten können. Dabei kommt es nicht nur auf die Anforderungen der DSGVO an. Oft sind andere Vorgaben entscheidend, etwa solche aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Gerade im Zusammenhang mit Werbung sollten Sie über § 7 UWG gut Bescheid wissen.
	|_| Ja |_| Nein

	Schulung und Awareness
	Das Unterrichten (sprich das Informieren) der Beschäftigten zu Datenschutzrelevantem ist Teil Ihres gesetzlichen Aufgabenportfolios (Art. 39 Abs. 1 Buchst. a DSGVO). Beschäftigen Sie sich auch damit, welche Aktivitäten Sie starten und wie Sie Wissen vermitteln können. Dabei ist Risikoorientierung wichtig.
	|_| Ja |_| Nein

	Betriebsrat und Mitbestimmung
	Gerade in 2026 ist dieses Thema besonders wichtig. Schließlich gibt es ggf. auch in Ihrem Unternehmen im Frühjahr Betriebsratswahlen. Setzen Sie sich auch mit Ihrer Rolle als Datenschutzbeauftragter und Ihrem Verhältnis zum Datenschutzbeauftragten auseinander. Hier lohnt es sich, wenn Sie sich mit Art. 79a Betriebsverfassungsgesetz beschäftigen. 
	|_| Ja |_| Nein

	Wichtige neue gesetzliche Rahmenbedingungen
	Was hier von Relevanz ist, hängt insbesondere von Ihrem Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftiger Herausforderungen ab. So kann es sinnvoll sein, dass Sie sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Unter Umständen sind aber auch neue Regelungen zur IT- und Cybersicherheit von Bedeutung, etwa das die NIS-2-Richtlinie umsetzende BSI-Gesetz. Das dürfte wohl 2026 in Kraft treten und verbindlich werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Soft Skills
	Auch das zählt zu einem wichtigen Know-how-Bereich. Prüfen Sie selbstkritisch, in welchen Bereichen Sie besser werden sollten. Denn Rechtstexte verstehen reicht nicht aus. Sie müssen diese auch vermitteln und gut erklären können. Denn sonst verstehen diejenigen nur Bahnhof, die das Umsetzen übernehmen sollen.
	|_| Ja |_| Nein
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